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V

Vorwort zur Neuauflage

Für die Neuauflage wurden wie auch in der Vergangenheit alle Gesetzesänderungen,
die wesentlichen neuen Entscheidungen der Verfassungsgerichte und zwischenzeitlich
erschienene rechtswissenschaftliche Literatur eingearbeitet sowie aktuelle verfassungs-
rechtliche Diskussionen verortet und aufbereitet.

Im Jahr 2023 ist dasWahlrecht einmal mehr grundlegend reformiert worden. Das Bun-
desverfassungsgericht hat den Kern dieser Reform im Juli 2024 für verfassungskon-
form befunden, aber eine Modifikation der Sperrklausel verlangt. Einen Schwerpunkt
in Gesetzgebung und Rechtsprechung bildete daneben der Schutz der Demokratie vor
Verfassungsfeinden.

Zu den zentralen Themen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahr-
zehnte zählen ferner der Umwelt- und Klimaschutz. In der Neuauflage ist deshalb
nun dem „Umweltstaat“ ein eigenes Kapitel gewidmet.

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in München und Bielefeld
herzlich für die kompetente, engagierte und umsichtige Unterstützung. Besonderer
Dank gebührt Lovis Gradl, Priyanka Joshi, Anna Maria Kramschuster, Jakob Schalk,
Carina Stier und Christian Wilhelm (München) sowie Anna Berry, Malte Elgeti,
Michael B. Strecker und Torben Hundsdörfer (Bielefeld).

Über Hinweise und Kritik unserer Leserinnen und Leser freuen wir uns. Sie erreichen
uns unter:

Prof. Dr. Ann-Katrin Kaufhold, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Ludwig-
Maximilians-Universität München, Prof.-Huber-Platz 2, 80539 München,
ann-katrin.kaufhold@jura.uni-muenchen.de

Prof. Dr. Thomas Wischmeyer, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Recht der Digi-
talisierung, Universität Bielefeld, Universitätsstr. 25, 33615 Bielefeld,
thomas.wischmeyer@uni-bielefeld.de

München und Bielefeld, August 2024 Ann-Katrin Kaufhold
Thomas Wischmeyer
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